
Datenschutz–  

 

 Was bedeutet die neue 
Europäische Datenschutz-
Grundverordnung“ (DS-GVO) 

für meinen Betrieb?  

 
RAin Cornelia Höltkemeier 

Gfin der Landesvereinigung Bauwirtschaft Niedersachsen 



DS-GVO- Wie sieht´s bei 
Ihnen aus?  



Vier Motivations“hilfen“ 

 Verschärfung der Sanktionen 

 Neuer Bußgeldrahmen für Verstöße gegen EU-DSGVO:  

 Bußgelder bis 20 Mio. EUR oder 4% des weltweit erzielten 
Vor-Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres, 
„je nachdem welcher Betrag höher ist“. (umfangreicher 
Kriterienkatalog / Ermessen)  

 bislang nach BDSG: max. 300.000,00 EUR 
 

 



Vier Motivations“hilfen“ 

 Neue Klagebefugnis von Verbraucherschutz-und 
Wettbewerbsverbänden nach § 2 Abs. 2 Nr. 11 UKlaG 
(Unterlassungsklagengesetz): 
 

 Datenschutzrecht hat verbraucherschützende Wirkung hat, 

 wenn die Verarbeitung von Verbraucherdaten durch einen 
Unternehmer zu Zwecken der Werbung, Markt- und 
Meinungsforschung (…) erfolgt.  

http://dejure.org/gesetze/UKlaG/2.html
http://dejure.org/gesetze/UKlaG/2.html
http://dejure.org/gesetze/UKlaG/2.html


Vier Motivations“hilfen“ 

 Ich habe einen Newsletter erhalten, obwohl ich es nicht 
wollte! 

 Privatleute können Schadenersatz geltend machen 
 ( Art 82 DGSVO) 
 

Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese 
Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden 
entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den 
Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. 

 

* 



Vier Motivations“hilfen“ 

 Was prüfen sogenannte Abmahnkanzleien? 

 Ist das Impressum richtig? 

 Passt die Datenschutzerklärung ?  

 Daher anpassen – sonst ist man sofort angreifbar. 
 



Vier Motivations“hilfen“ 

 Bis hin zum Gefängnis…. 
 §44 BDSG (neu) 

 (1) Wer eine in §43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung 
gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

 (2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der 
Betroffene, die verantwortliche Stelle, die oder der Bundesbeauftragte für 
den Datenschutz (…) und die Aufsichtsbehörde. 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



DSGVO – Warum eigentlich 
„jetzt auf einmal“? 

 

Wo ist Datenschutz eigentlich 
überhaupt geregelt?  

 

 



DSGVO – Warum eigentlich 
„jetzt auf einmal“? 

 Europa hat präzise Regelung: 
 Charta der Grundrechte der Europäischen Union  

 Art. 8 Schutz personenbezogener Daten 
 Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden  

personenbezogenen Daten. 

 Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und  
mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich 
geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. 

 Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen 
 Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken. 

 Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle  
überwacht. 

 

 



DSGVO – Warum eigentlich 
„jetzt auf einmal“? 

 

 Und wie sieht es im Grundgesetz der BRD 
aus? 
 

 Keine spezielle Datenschutzregelung im GG! 

 Nur Art. 1 GG: Ableitung eines Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung -> Urteil des BVerfG zum Volkszählungsgesetz 1983 

  

 Daher hat Europa den Hut auf! 



DSGVO – Warum eigentlich 
„jetzt auf einmal“? 

 

 Und wie wendet man europäisches Recht an?  
 Primärrecht (EU-Grundrechte-Charta, AEUV) 

 ->  gilt unmittelbar 

 Sekundärrecht (Verordnungen und Richtlinien): 

 -> Verordnungen gelten unmittelbar. 

 -> Richtlinien müssen durch einen Rechtsakt des nationalen 
Gesetzgebers umgesetzt werden  



DSGVO – Warum eigentlich 
„jetzt auf einmal“? 

 

 Wie lief es bisher?  
 Es gab die EU-Richtlinie EU 95/46/EG  und zur Umsetzung in 

allen Ländern der EU eigene Bundesdatenschutzgesetze 

 Warum hat man denn nun jetzt eine EU-Verordnung neu 
rausgebracht???? 



DSGVO – Warum eigentlich 
„jetzt auf einmal“? 

 

 Warum wollte man eine Neuregelung?  
 
 Zu viele nationale Gestaltungsspielräume 
 Jeder machte, was er wollte… 
 Zunahme der Digitalisierung 
 Zunahme des internationalen Datenaustausches 
 Ziel: 
 Verbesserung des Datenschutzstandards in Zeiten, in denen 

personenbezogene Daten immer größere Bedeutung haben 



DSGVO – Warum eigentlich 
„jetzt auf einmal“? 

 Lösung 
 
 Einheitlicher Rechtsrahmen, der direkt für alle 
Mitgliedsstaaten gilt 
  
 das ist die europäische Datenschutzgrundverordnung 
    DSGVO 
 
 Freitag, 25.5.2018:  

Wirksamwerden der DS-GVO 
 

 Es bleibt beim Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
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bisher ab 25. Mai 2018 

• EU-DS-Richtlinie:  Nur mittelbare Geltung in 
den Mitgliedstaaten 

DS-GVO: Unmittelbar geltendes Recht in 
allen Mitgliedstaaten 

• Umsetzung in nationales Recht uneinheitlich einheitlicher Datenschutz in der EU 

Zahlreiche Öffnungsklauseln für 
ergänzendes nationales DS-Recht (bei 
Lücken oder Niveauhebung), z. B. 

 
• Ebene Bund: Eigenes Datenschutzgesetz 

(DSG) = BDSG 
• Ebene Bundesländer: Je ein LDSG (NDSG) 

Anpassungs- und UmsetzungsG 
•Ebene Bund: BDSG-neu 
•Ebene Bundesländer: LDSG-neu (Nds. = 
NDSG-neu zzt. im Entwurf) 

• insgesamt unzureichendes europäisches 
Datenschutzniveau 
 

einheitliches Standard- 
Datenschutzniveau (DS-GVO), aber 
weiterhin nationales DS-Recht in Form von 
Ergänzungen 
 

DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



 
 

A. Neue Begriffe und Begriffsbestimmungen 

B. Marktortprinzip (Google, Amazon auch betroffen) 

C. Rechenschaftspflicht bei Verfahrensplanung 

D. Sicherheit der Verarbeitung 

E. Datenschutz-Folgenabschätzung 

F.  Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

G. Auftragsverarbeitung (zuvor: DV im Auftrag) 

H. Datenschutz im Beschäftigungsverhältnis 

I.  Informationspflichten gegenüber den Beteiligten 

J.  Meldung von Datenschutzverletzungen 

K. Neue Befugnisse der Aufsichtsbehörden 

Änderung 

Änderungen 



Was ist anders als vorher? 

 Grundsätze der Datenverarbeitung auf einen Blick: 

 Rechtmäßigkeit (Treu und Glauben)  

 für betroffene Personen nachvollziehbar (Transparenz) 

 Zweckbindung aller erhobenen und gespeicherten Daten 

 Richtigkeit der Daten 

 Anonymisierung / Recht auf Vergessen: Löschungskonzept 

 Rechenschaftspflicht 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



  Welche Daten werden eigentlich 
geschützt? 

 

 

 

 

 

 

 ausschließlich personenbezogene Daten 
 

 Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person  

 Welche Personen sind gemeint? 
 Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten 
 Was heißt bestimmbare Person? 
 Strenge Auslegung: 
 Immer dann, wenn sich der Bezug „eines Datums“ zu einer 

bestimmten Person nicht ausschließen lässt, wird der 
Personenbezug bejaht und Datenschutzrecht ist anwendbar 

 



  Welche Daten werden eigentlich 
geschützt? 

 

 

 

 

 

 

 ausschließlich personenbezogene Daten 
 
 Welche Daten sind gemeint? 
 Name, Anschrift von Kunden 
 E-Mail Adresse von Kunden, Mitarbeitern 
 Fotos von Baustellen 
 Kfz-Kennzeichen 
 Bankverbindungen von Kunden, Mitarbeitern 
 Geburtstag und Krankheitszeiten von Mitarbeitern 

 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



Was will man als Chef/in 
von mir? 

 Was will die Aufsichtsbehörde von mir ? 

 Insgesamt 7 Punkte…  

 



Was will man als Chef/in 
von mir? 

 Betriebsinhaber B sagt: Ich muss mich um die 
Auftragsabwicklung kümmern und weist das ganze „Daten-
Thema“ einem Mitarbeiter im Büro zu, der sonst auch 
ständig am Handy hängt, sich also auskennt…. geht das?  
 

 NEIN! 

 1. Datenschutz ist Chefsache  

 Dokumentation und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
zur Abwehr von Bußgeldern und Schadenersatzansprüchen->  
CHEFSACHE 

 



Was will man als Chef/in von mir? 
Datenschutz ist Chefsache 

 Ordner hinlegen, der nachweist: 

 Hat sich die Geschäftsleitung mit der DSGVO befasst und 
kennt die neuen Regelungen?!  

 Wer ist im Unternehmen (neben der Geschäftsleitung) 
zuständig für Belange des Datenschutzes?  

 Frage geprüft: Ist die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten gesetzlich vorgeschrieben?   

 Wurden die Beschäftigten über die (neuen) Regelungen zum 
Datenschutz informiert und/oder (regelmäßig) geschult? 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



Brauche ich einen 
Datenschutzbeauftragten? 

 Tischler T fragt – ich habe 7 Gesellen und 3 Mitarbeiter im 
Büro für Rechnungsstellung, Buchhaltung, Bestellwesen. Da 
werde ich doch wohl nicht im Ernst einen 
Datenschutzbeauftragten brauchen? Ist das so richtig? 
 Es kommt drauf an. 

 Wenn regelmäßig mindestens 10 Mitarbeiter mit der 
Verarbeitung von persönlichen Daten beschäftigt sind, muss 
ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden (intern oder 
extern); §38 BDSG neu 

 Bereits dann der Fall, wenn auch die Gesellen per 
Smartphone auf Kundendaten (Name und Adresse reicht!)  
zugreifen können. 

 



Datenschutzbeauftragter- 
wer kann das machen?  

 SHK-Meister S weiß, dass sein angestellter Ingenieur, der 
sowieso das Büro komplett organisiert und auch 
Systemadministrator ist, das nötige Fachwissen hat. Ihn 
ernennt er zum DSB. Was meinen Sie?  



Datenschutzbeauftragter- 
wer kann das machen?  

 Person des Datenschutzbeauftragten 

 Der DSB muss über das notwendige Fachwissen verfügen 
Notwendigkeit der Fortbildung! 

 Der DSB agiert weisungsfrei und berichtet unmittelbar an 
den Chef 

 Interessenkollisionen sollen vermieden werden 
(vollständige Unabhängigkeit des DSB); 

 Dem DSB sind die notwendigen räumlichen und technischen 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

 Der DSB kann Angestellter des Unternehmens sein oder 
externer Dienstleister. 



Datenschutzbeauftragter- 
was soll er machen?  

 Aufgaben und Befugnisse des Datenschutzbeauftragten 

 1. Überprüfung und Sicherstellung ordnungsgemäßer DV im 
Unternehmen; 

 2. Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter 

 3. Angemessenheitsprüfung bei allen DV-Vorgängen unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Belange des 
Unternehmens. 

 4. Ansprechpartner für betroffene Dritte (Kunden, 
Mitarbeiter …) 

 5. Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit 
Aufsichtsbehörde!  



Datenschutzbeauftragter- 
wer kann das machen?  

 Aufgaben und Befugnisse des Datenschutzbeauftragten 

 1. Überprüfung und Sicherstellung ordnungsgemäßer DV im 
Unternehmen; 

 2. Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter 

 3. Angemessenheitsprüfung bei allen DV-Vorgängen unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Belange des 
Unternehmens. 

 4. Ansprechpartner für betroffene Dritte (Kunden, 
Mitarbeiter …) 

 5. Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit 
Aufsichtsbehörde!  

Bonus für den DSB: 
Er hat  
Sonderkündigungs- 
schutz! 



 Aufgaben und Befugnisse des 

Datenschutzbeauftragten 

 1. Überprüfung und Sicherstellung 

ordnungsgemäßer DV im Unternehmen; 

 2. Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter 

 3. Angemessenheitsprüfung bei allen DV-Vorgängen 

unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange des 

Unternehmens. 

 4. Ansprechpartner für betroffene Dritte (Kunden, 

Mitarbeiter …) 

 5. Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit 

Aufsichtsbehörde!  

Wie ernenne ich einen 
DSB? 



Datenschutzbeauftragter- 
wer kann das machen?  

 Muster Ernennung 
 Sehr geehrter…. 

 ich/wir benennen Sie mit sofortiger Wirkung zur/m Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 37 Abs. 1 b) 
und c) EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit  

 § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). In Ihrer Funktion als Datenschutzbeauftragte/r sind Sie der 
Geschäftsleitung unmittelbar unterstellt.  

 Zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung ist… 

 Ihre Aufgaben als Datenschutzbeauftragte/r ergeben sich aus den Artikeln 37 bis 39 DSGVO sowie § 38 
BDSG. In Anwendung Ihrer Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes sind Sie weisungsfrei. Bei der 
Erfüllung Ihrer Aufgaben sind Sie an die Wahrung der Geheimhaltung und der Vertraulichkeit gebunden. 
Über Ihre Tätigkeit werden Sie der Geschäftsleitung laufend Bericht erstatten. 

 Erforderliche Organisationsanweisungen schlagen Sie der Geschäftsleitung vor.  

 Ort, Datum  
Unterschrift Geschäftsleitung  

 Mit der Benennung bin ich einverstanden _____________________________  

 Unterschrift, Datenschutzbeauftragte/r 

 

 

 

 

 



Datenschutzbeauftragter- 
wer kann das machen?  

 Muster Ernennung 
 Sehr geehrter…. 

 ich/wir benennen Sie mit sofortiger Wirkung zur/m Datenschutzbeauftragten gemäß 
Artikel 37 Abs. 1 b) und c) EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in 
Verbindung mit  

 § 38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). In Ihrer Funktion als 
Datenschutzbeauftragte/r sind Sie der Geschäftsleitung unmittelbar unterstellt.  

 Zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung ist… 

 Ihre Aufgaben als Datenschutzbeauftragte/r ergeben sich aus den Artikeln 37 bis 39 
DSGVO sowie § 38 BDSG. In Anwendung Ihrer Fachkunde auf dem Gebiet des 
Datenschutzes sind Sie weisungsfrei. Bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben sind Sie an 
die Wahrung der Geheimhaltung und der Vertraulichkeit gebunden. Über Ihre 
Tätigkeit werden Sie der Geschäftsleitung laufend Bericht erstatten. 

 Erforderliche Organisationsanweisungen schlagen Sie der Geschäftsleitung vor.  

 Ort, Datum  
Unterschrift Geschäftsleitung  

 Mit der Benennung bin ich einverstanden _____________________________  

 Unterschrift, Datenschutzbeauftragte/r 

 

 

 

 

 

Muss ich noch  
etwas beachten? 



Datenschutzbeauftragter- 
wer kann das machen?  

 

 Ja, ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt, muss dieser inkl. 
Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde gemeldet werden. 

 Welche Kontaktdaten? 

 Es reicht: Datenschutz@Musterbetrieb.de 

 Wer ist Aufsichtsbehörde?  

 Landesbeauftragte für Datenschutz Nds. 

 Postfach 221 

 30002 Hannover 

 poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 

mailto:Datenschutz@Musterbetrieb.de


Datenschutzbeauftragter- 
wer kann das machen?  

 

 Ja, ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt, muss dieser 
dieser inkl. Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde gemeldet 
werden. 

 Welche Kontaktdaten? 

 Es reicht: Datenschutz@Musterbetrieb.de 

 Wer ist Aufsichtsbehörde?  

 Landesbeauftragte für Datenschutz Nds. 

 Postfach 221 

 30002 Hannover 

 poststelle@lfd.niedersachsen.de 

 

Geplant ist  
ein online-Tool- 
daher mit der Benennung noch 
auf Information, wie diese  
ablaufen soll, warten 

mailto:Datenschutz@Musterbetrieb.de


Roter Faden als Einstieg  

 Achtung: Nicht vergessen! 

 Der Datenschutzbeauftragte muss im Impressum 
stehen, vgl. Muster.  



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



Verarbeitungsverzeichnis 

 2. Bestandsaufnahme / Verzeichnis erstellen 

 Ziel:  

     Rückwirkende Prüfung von DV-Verfahren muss   
     möglich sein (Art 30 DSGVO)  

 Folge „Datenbuchhaltung“ ist nötig 

 Wie mache ich das? 

 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit 

 Und zwar egal, ob ich einen 
Datenschutzbeauftragten habe oder nicht!!! 



Verarbeitungsverzeichnis 

 ACHTUNG (nur) theoretische Ausnahme 
(Art 30 Abs. 5 DSGVO)  

 für Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten  

 Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten müssen 
nicht für jedes Verarbeitungsverfahren ein Verzeichnis 
anlegen, sondern nur für Verfahren, die  

 mit erheblichen Risiken für die Betroffenen Verbunden sind 
(z.B. Videoüberwachung) oder  

 nicht nur gelegentlich angewendet werden, oder  

 sensitive Daten (z.B. Gesundheitsdaten) umfassen.  

 



Verarbeitungsverzeichnis 

Was bedeutet das für uns? 
 

 Immer dann, wenn wir: 

 Regelmäßige Verarbeitung von pb Daten vornehmen   

 Finanzbuchhaltung, Personalakten, Kundendatenbank ! 

 auch in kleineren Unternehmen Führung eines 
Verfahrensverzeichnisses nötig! 



Muss ich das machen - 
Verarbeitungsverzeichnis? Art. 30 DSGVO 

 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit 

 Name u. Kontaktdaten des Verantwortlichen und DSB 

 Zwecke der Datenverarbeitung 

 Kategorien betroffener Personen und personenbezogener 
Daten 

 Wer ist Empfänger der Daten? (Dritte) 
 Hier auch Auftragsdatenverarbeitung beachten wie z.B. 

Steuerberater, wenn dieser Lohnabrechnungen macht  

 Wann werden Daten gelöscht? Löschungskonzept!  

 Technische und organisatorische Maßnahmen nach Art 32 
DSGVO zur Gewährleistung der Datensicherheit 

 



Muss ich das machen - Verfahrens 
–bzw. Verarbeitungsverzeichnis?  

 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit 

 Name u. Kontaktdaten des Verantwortlichen und DSB 

 Zwecke der Datenverarbeitung 

 Kategorien betroffener Personen und 

personenbezogener Daten 

 Wer ist Empfänger der Daten? 

 Hier auch Auftragsdatenverarbeitung beachten wie z.B. 

Steuerberater  

 Wann werden Daten gelöscht? Löschungskonzept!  

 Technische und organisatorische Maßnahmen nach Art 

32 DSGVO zur Gewährleistung der Datensicherheit 

 

Auch Auftrags- 
datenverwaltung 
muss angepasst  
werden…sprechen 
Sie ihren Steuer- 
berater an…. 



Dokumentation von technischen 
und organisatorischen 
Maßnahmen  

 Dokumentation von technischen und 

organisatorischen Maßnahmen 

 Vertraulichkeit der Datenverarbeitung 

(Server-Schutz, Zugangskontrolle)  

 Integrität der Datenverarbeitung 

    (Paßwörter, Benutzernamen) 

 Verfügbarkeitskontrolle 

    (Back-Up vorhanden?) 

 Trennungsgebot 



Dokumentation von technischen 
und organisatorischen 
Maßnahmen  

 

4. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit 

Organisation von Geschäftskontakten und Bestandskunden. 

Durchführung von Verträgen. 

Nutzung zur Direktwerbung.   

  

5. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der 

Verarbeitungstätigkeit 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO 

  

6. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der 

Kategorien personenbezogener Daten, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO 

6.1. Betroffene 

Personengruppen  

6.2. Kategorien 

personenbezogener Daten 

Kunden, Geschäftspartner   Name, Vorname, Adressdaten, 

(elektronische) Kontaktdaten, ggfs. 

Firma oder 

Etablissementbezeichnung, Datum 

des Auftrags, Gegenstand des 

Auftrags  

  

7. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, Art. 30 Abs. 1 d) 

DSGVO 
  

7.1. Interne Empfänger Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter im 

Außendienst 

  

7.2.  Externe Empfänger -------- 

  

7.3.  Vertragliche Dienstleister 
(Vertrag der 

Auftragsdatenverarbeitung als Anlage 

beifügen) 

-------- 

8.  Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale 

Organisationen,                                    Art. 30 Abs. 1 e) DSGVO 

  
Übermittlung 

  

 Nein 

  

□ Ja 

  

Wenn ja, dann: Name des Drittlandes / der internationalen 

Organisation (DSGVO) 

9.  Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien,                                 Art. 30 Abs. 1 f) DSGVO 

  

Die Datenwerden gelöscht, wenn sie für die Erfüllung des Zweck (siehe 

Nr. 4) nicht mehr erforderlich sind. 

10. Allgemeine Beschreibung der technischen und 

organisatorischen Maßnahmen, Art. 30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 

Abs. 1 DSGVO 

  
Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept 

1. Art der eingesetzten DV-Anlagen und Software (optional) 

  

--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 
  

10.2 Konkrete Beschreibung der technischen und 

organisatorischen Maßnahmen, Art. 30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 

Abs. 1 DSGVO 

  
--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 

  

  

---------------------------- 

  

  

 

 

 

 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

Verzeichnis Nr. 1 
  Ersterstellung  
Erstellungsdatum: 1.3.2018 
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit: Erstellung und Führung der Kundendatei 

I.  Angaben zur Verantwortlichkeit, Art. 30 Abs. 1 b) DSGVO 
1. Verantwortlicher Fachbereich/verantwortliche Führungskraft  
Herr Mustermann 
2. Bei gemeinsamer Verantwortlichkeit: 
Name und Kontaktdaten des Leiters/der Leiter des/der weiteren Verantwortlichen 
 

 

II. Angaben zur Verarbeitungstätigkeit 

3. Risikobewertung  
Besteht bei der Verarbeitung ein hohes Risiko für die betroffenen Personen? 

 Nein 
□ Ja 
Wenn ja, dann Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich  

 (Art. 35 DSGVO). Datenschutz-Folgenabschätzung als separate Anlage beifügen.  

----- Optionale Angaben ---- 
Weitere Dokumentationen zur Verarbeitungstätigkeit 

----- Ende Optionale Angaben---- 
 



Dokumentation von technischen 
und organisatorischen 
Maßnahmen  

 

4. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit 

Organisation von Geschäftskontakten und Bestandskunden. 

Durchführung von Verträgen. 

Nutzung zur Direktwerbung.   

  

5. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der 

Verarbeitungstätigkeit 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO 

  

6. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der 

Kategorien personenbezogener Daten, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO 

6.1. Betroffene 

Personengruppen  

6.2. Kategorien 

personenbezogener Daten 

Kunden, Geschäftspartner   Name, Vorname, Adressdaten, 

(elektronische) Kontaktdaten, ggfs. 

Firma oder 

Etablissementbezeichnung, Datum 

des Auftrags, Gegenstand des 

Auftrags  

  

7. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, Art. 30 Abs. 1 d) 

DSGVO 
  

7.1. Interne Empfänger Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter im 

Außendienst 

  

7.2.  Externe Empfänger -------- 

  

7.3.  Vertragliche Dienstleister 
(Vertrag der 

Auftragsdatenverarbeitung als Anlage 

beifügen) 

-------- 

8.  Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale 

Organisationen,                                    Art. 30 Abs. 1 e) DSGVO 

  
Übermittlung 

  

 Nein 

  

□ Ja 

  

Wenn ja, dann: Name des Drittlandes / der internationalen 

Organisation (DSGVO) 

9.  Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien,                                 Art. 30 Abs. 1 f) DSGVO 

  

Die Datenwerden gelöscht, wenn sie für die Erfüllung des Zweck (siehe 

Nr. 4) nicht mehr erforderlich sind. 

10. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 

30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

  
Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept 

1. Art der eingesetzten DV-Anlagen und Software (optional) 

  

--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 
  

10.2 Konkrete Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 

30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

  
--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 

  

  

---------------------------- 

  

  

 

 

 

 

4. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit 
Organisation von Geschäftskontakten und Bestandskunden. 
Durchführung von Verträgen. 
Nutzung zur Direktwerbung.   
 

 
 

5. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit 
Art. 6 Abs. 1 b DSGVO 
 

 

6. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO 
 

6.1. Betroffene Personengruppen  6.2. Kategorien personenbezogener 
Daten 

Kunden, Geschäftspartner   Name, Vorname, Adressdaten, (elektronische) 
Kontaktdaten, ggfs. Firma oder 
Etablissementbezeichnung, Datum des 
Auftrags, Gegenstand des Auftrags  
 

 



Dokumentation von technischen 
und organisatorischen 
Maßnahmen  

 

4. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit 

Organisation von Geschäftskontakten und Bestandskunden. 

Durchführung von Verträgen. 

Nutzung zur Direktwerbung.   

  

5. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der 

Verarbeitungstätigkeit 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO 

  

6. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der 

Kategorien personenbezogener Daten, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO 

6.1. Betroffene 

Personengruppen  

6.2. Kategorien 

personenbezogener Daten 

Kunden, Geschäftspartner   Name, Vorname, Adressdaten, 

(elektronische) Kontaktdaten, ggfs. 

Firma oder 

Etablissementbezeichnung, Datum 

des Auftrags, Gegenstand des 

Auftrags  

  

7. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, Art. 30 Abs. 1 d) 

DSGVO 
  

7.1. Interne Empfänger Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter im 

Außendienst 

  

7.2.  Externe Empfänger -------- 

  

7.3.  Vertragliche Dienstleister 
(Vertrag der 

Auftragsdatenverarbeitung als Anlage 

beifügen) 

-------- 

8.  Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale 

Organisationen,                                    Art. 30 Abs. 1 e) DSGVO 

  
Übermittlung 

  

 Nein 

  

□ Ja 

  

Wenn ja, dann: Name des Drittlandes / der internationalen 

Organisation (DSGVO) 

9.  Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien,                                 Art. 30 Abs. 1 f) DSGVO 

  

Die Datenwerden gelöscht, wenn sie für die Erfüllung des Zweck (siehe 

Nr. 4) nicht mehr erforderlich sind. 

10. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 

30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

  
Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept 

1. Art der eingesetzten DV-Anlagen und Software (optional) 

  

--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 
  

10.2 Konkrete Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 

30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

  
--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 

  

  

---------------------------- 

  

  

 

 

 

 

7. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt worden sind oder 

noch offengelegt werden, Art. 30 Abs. 1 d) DSGVO 

 

7.1. Interne Empfänger Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter im 

Außendienst 

 

7.2.  Externe Empfänger -------- 

 

7.3.  Vertragliche Dienstleister 

(Vertrag der Auftragsdatenverarbeitung als 

Anlage beifügen) 

-------- 

 
 
 

8.  Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale Organisationen,                                    
Art. 30 Abs. 1 e) DSGVO 

 
Übermittlung 
 
 Nein 
 

□ Ja 

 
Wenn ja, dann: Name des Drittlandes / der internationalen Organisation (DSGVO) 
 

 



Dokumentation von technischen 
und organisatorischen 
Maßnahmen  

 

4. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit 

Organisation von Geschäftskontakten und Bestandskunden. 

Durchführung von Verträgen. 

Nutzung zur Direktwerbung.   

  

5. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der 

Verarbeitungstätigkeit 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO 

  

6. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der 

Kategorien personenbezogener Daten, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO 

6.1. Betroffene 

Personengruppen  

6.2. Kategorien 

personenbezogener Daten 

Kunden, Geschäftspartner   Name, Vorname, Adressdaten, 

(elektronische) Kontaktdaten, ggfs. 

Firma oder 

Etablissementbezeichnung, Datum 

des Auftrags, Gegenstand des 

Auftrags  

  

7. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, Art. 30 Abs. 1 d) 

DSGVO 
  

7.1. Interne Empfänger Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter im 

Außendienst 

  

7.2.  Externe Empfänger -------- 

  

7.3.  Vertragliche Dienstleister 
(Vertrag der 

Auftragsdatenverarbeitung als Anlage 

beifügen) 

-------- 

8.  Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale 

Organisationen,                                    Art. 30 Abs. 1 e) DSGVO 

  
Übermittlung 

  

 Nein 

  

□ Ja 

  

Wenn ja, dann: Name des Drittlandes / der internationalen 

Organisation (DSGVO) 

9.  Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien,                                 Art. 30 Abs. 1 f) DSGVO 

  

Die Datenwerden gelöscht, wenn sie für die Erfüllung des Zweck (siehe 

Nr. 4) nicht mehr erforderlich sind. 

10. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 

30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

  
Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept 

1. Art der eingesetzten DV-Anlagen und Software (optional) 

  

--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 
  

10.2 Konkrete Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 

30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

  
--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 

  

  

---------------------------- 

  

  

 

 

 

 

 

9.  Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien,                                 
Art. 30 Abs. 1 f) DSGVO 

 
Die Datenwerden gelöscht, wenn sie für die Erfüllung des Zweck (siehe Nr. 4) nicht mehr 
erforderlich sind. 
 
 
 
 
 
 

10. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, Art. 30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

 
Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept 
 

 



Dokumentation von technischen 
und organisatorischen 
Maßnahmen  

 

4. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit 

Organisation von Geschäftskontakten und Bestandskunden. 

Durchführung von Verträgen. 

Nutzung zur Direktwerbung.   

  

5. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der 

Verarbeitungstätigkeit 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO 

  

6. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der 

Kategorien personenbezogener Daten, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO 

6.1. Betroffene 

Personengruppen  

6.2. Kategorien 

personenbezogener Daten 

Kunden, Geschäftspartner   Name, Vorname, Adressdaten, 

(elektronische) Kontaktdaten, ggfs. 

Firma oder 

Etablissementbezeichnung, Datum 

des Auftrags, Gegenstand des 

Auftrags  

  

7. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, Art. 30 Abs. 1 d) 

DSGVO 
  

7.1. Interne Empfänger Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiter im 

Außendienst 

  

7.2.  Externe Empfänger -------- 

  

7.3.  Vertragliche Dienstleister 
(Vertrag der 

Auftragsdatenverarbeitung als Anlage 

beifügen) 

-------- 

8.  Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale 

Organisationen,                                    Art. 30 Abs. 1 e) DSGVO 

  
Übermittlung 

  

 Nein 

  

□ Ja 

  

Wenn ja, dann: Name des Drittlandes / der internationalen 

Organisation (DSGVO) 

9.  Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien,                                 Art. 30 Abs. 1 f) DSGVO 

  

Die Datenwerden gelöscht, wenn sie für die Erfüllung des Zweck (siehe 

Nr. 4) nicht mehr erforderlich sind. 

10. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 

30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

  
Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept 

1. Art der eingesetzten DV-Anlagen und Software (optional) 

  

--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 
  

10.2 Konkrete Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 

30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

  
--------- 

  

(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 

  

  

---------------------------- 

  

  

 

 

 

 

10.1 Art der eingesetzten DV-Anlagen und Software (optional) 
 
--------- 

  
(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 

 

10.2 Konkrete Beschreibung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, Art. 30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO 

 
--------- 
  
(Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept) 
 

 



Verarbeitungsverzeichnis 

 2. Bestandsaufnahme / Was prüft die Aufsicht?   

 Sind Geschäftsabläufe, bei denen personenbezogene 

Daten verarbeitet werden, in ein Verzeichnis 

aufgenommen worden?  
 Verarbeitung von Kundendaten  

 Verarbeitung von Beschäftigtendaten  

 (Verarbeitung von Daten für Dritte (Auftragsdatenverarbeitung) ) 

 

 Wird das Verzeichnis regelmäßig aktualisiert?! Wer ist 

hierfür zuständig? 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung 

 3. Zulässigkeit der Datenverarbeitung  

 Verbot mit Erlaubnisvorbehalt – was heißt das? 

 Datennutzung ist erlaubt, wenn 

 eine gesetzliche Vorschrift sie erlaubt 

 Wenn derjenige, dessen Daten verarbeitet werden sollen, in 
die Nutzung eingewilligt hat.  

 Betriebsinhaber B fragt: Ich will nur meine Aufträge 
abarbeiten, der Kunde will meine Leistung und bekommt 
dann meine Rechnung. Muss ich da noch was machen? Muss 
er mir noch was unterschreiben?   

 



Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung - Kunden 

 Wann liegt eine erlaubte gesetzliche Erlaubnis vor? 

 wenn zur Erfüllung des Vertrages erforderlich  
(Adresse, um hinzufahren) 

 wenn für vorvertragliche Maßnahmen nötig 

     (Telefonnummer oder E-Mail für Terminabstimmung) 

 wenn zur Wahrung berechtigter Interessen nötig 

    (z.B. zielgerichtete Werbung) 

 hier Achtung : WiderspruchsR 

 



Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung - Mitarbeiter 

 Wann liegt eine erlaubte gesetzliche Erlaubnis vor? Vgl. § 26 
BundesdatenschutzG 

 wenn zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
ArbVerh nötig  
(Lohnunterlagen, Krankheitstage) 

 Achtung: Gesundheitsdaten gelten als besonders 
schutzwürdig 



Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung - 
Einwilligung 

 Betriebsinhaber B fragt: Ich will nur meine Aufträge 
abarbeiten, der Kunde will meine Leistung und bekommt 
dann meine Rechnung. Und dann will ich ihn nur in meinen E-
Mail-Verteiler aufnehmen und ihm eine Weihnachts-Email 
schreiben  - als Erinnerung, dass ich auch Service anbiete für 
die neu eingebauten Fenster?  

 Achtung: Werbe-E-Mails sind -nach wie vor – nur zulässig, 
wenn eine Einwilligung des Kunden vorliegt. 

 Wie hole ich eine wirksame Einwilligung ein? 

 



Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung – 
Einwilligung (Art. 7 DGSVO, § 51 BDSG) 

 rechtmäßige Einwilligung muss 

 Freiwillig sein 

 (      „Wartungsvertrag nur mit Zustimmung zum 

Newsletter“) 

 in Textform – nicht mehr schriftlich! 

 Mit folgendem Inhalt: 

 Firmenname von dem, der Daten verarbeiten will 

 Welche Daten? (Adressdaten, Bankverbindung) 

 Zweck, zu dem die Daten gebraucht werden 

 Hinweis auf Widerrufsrecht, Hinweis wie Widerruf geltend 

gemacht werden kann 

 Wie muss ich die Einwilligungserklärung optisch 

gestalten?   



Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung – 
Einwilligung (Art. 7 DGSVO, § 51 BDSG) 

 rechtmäßige Einwilligung muss 

 verständlich und klar formuliert sein –  

          kein Juristendeutsch  

 ins Auge fallen und darf nicht versteckt werden z.B. in 

AGBs   

 Muss aktiv erklärt werden, also 

 Schriftlich, per eigenem Mausklick 

 Betriebsinhaber B plant, seine Auftragsbestätigungen um eine 

zusätzliche Seite zu erweitern, auf der dann vor der Unterschrift zur 

Auftragserteilung noch die Einwilligungserklärung steht. Geht das? 

 vgl. Besprechung 

 

 

 



Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung – 
Einwilligung (Art. 7 DGSVO, § 51 BDSG) 

 rechtmäßige Einwilligung muss 

 verständlich und klar formuliert sein –  

          kein Juristendeutsch  

 ins Auge fallen und darf nicht versteckt werden z.B. in 

AGBs   

 Muss aktiv erklärt werden, also 

 Schriftlich, per eigenem Mausklick 

 Betriebsinhaber B plant, seine Auftragsbestätigungen um eine 

zusätzliche Seite zu erweitern, auf der dann vor der Unterschrift zur 

Auftragserteilung noch die Einwilligungserklärung steht. Geht das? 

 vgl. Besprechung 

 

 

 

Wie denn nun? 



Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung – 
Einwilligung (Art. 7 DGSVO, § 51 BDSG) 

 Muster Einwilligungserklärung 
 

In unserem Werbenewsletter informiert die Mustermannbetrieb GmbH ihre Kunden postalisch oder 

per E-Mail über Aktionsrabatte, aktuelle Leistungen und Neuigkeiten. Dies ist ein kostenloser Service 

für Sie.  

□ Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten  

(Name, Adresse, Faxnummer und E-Mail-Adresse) zum Zweck der Produktwerbung und 

Informationen zum Leistungsspektrum des Betriebs gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt 

werden. 

Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligungen freiwillig und jederzeit widerruflich sind. Der Widerruf 

ist  

 per E-Mail zu richten an: info@mustermannbetrieb.de 

 oder postalisch an: Mustermannbetrieb GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt 

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und verarbeiten 

bzw. löschen.   

 

___________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

  

 

 

 

 

 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



Betroffenenrechte in Art. 
12-22 DGSVO, 32-37 BSDG 

 4. Information, Auskunft, Löschung  

 

 Betroffene müssen über Datenerhebung informiert 

werden (Art. 13., 14 DGSVO) 

 Einordnung für die Praxis…. 



Betroffenenrechte 
Information, Auskunft, Löschung  

 Informationen zur Datenerhebung gemäß 
Artikel 13 DSGVO 

 Die Musterbetrieb GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt, Geschäftsführerin 
Frau Musterfrau, erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur 
Erfüllung ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur 
Direktwerbung.  

 Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags 
erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten 
an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck 
ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.  

 Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung 
jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über 
Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die 
Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu 
fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter 
datenschutz@musterbetrieb.de oder unter Datenschutzbeauftragter c/o 
Musterbetrieb GmbH, Musterstraße 1, 12345 Musterstadt, erreichen. 

  Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

  

 

mailto:datenschutz@musterbetrieb.de


Betroffenenrechte in Art. 
12-22 DGSVO, 32-37 BSDG 

 4. Information, Auskunft, Löschung  

 

 Betroffene haben das Recht, beim Betrieb 

nachzufragen, ob über sie pb Daten gespeichert sind 

und verarbeitet werden.  

(Auskunftsanfragen von Kunden)  



Betroffenenrechte in Art. 
12-22 DGSVO, 32-37 BSDG 

 Das Auskunftsrecht (Art. 15 DGSVO iVm § 34 

BDSG) 
Kunde/ Mitarbeiter kann z.B. mündl., schriftlich oder 

elektronisch per Email fragen:  

 Betriebsinhaber B ist genervt: Ein Kunde hat allgemein 

per Telefon gefragt: „Sind bei Ihnen Daten von mir 

gespeichert oder werden Daten verarbeitet?“ B denkt, 

der Kunde muss das zumindest in Textform und 

konkretisiert auf die ihn interessierenden Daten fragen -  

hat er Recht?  

 Vgl. Besprechung 



Betroffenenrechte in Art. 
12-22 DGSVO, 32-37 BSDG 

 Wie muss man die Auskunft erteilen?  
gespeicherten Daten (Name, Adresse etc.) 

 Einfache Sprache 

 Kopie der Daten zur Verfügung stellen 

 Verweigerung nur, wenn Auskunft unmöglich oder 

unverhältnismäßig aufwendig  

 Unverzüglich, spätestens innerhalb von 4 Wochen 

 Auskunft muss kostenfrei erfolgen 



Betroffenenrechte in Art. 
12-22 DGSVO, 32-37 BSDG 

 Worüber muss man Auskunft erteilen: 

 Alle gespeicherten Daten (Name, Adresse etc.) 

 Kategorie der Daten (Vertragsdaten, Adressdaten) 

 Bezeichnung der Datei, in der die Daten sind 

(Kundendatei, Neukunden) 

 Angabe über Herkunft der Daten  

 Empfänger, an die weitergeleitet wurde 

 Geplante Dauer der Speicherung 

 Zweck der Speicherung 

 Hinweis auf Recht zur 

Löschung/Berichtigung/Beschwerderecht 



Muster für 
Auskunfterteilung 
Sehr geehrte/r Frau/Herr ________________,  

Sie haben uns um Auskunft darüber gebeten, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. 
Sie sind bei uns als …………………(z.B. Kunde/Interessent) erfasst.  

Zur Datenverarbeitung durch unser Unternehmen teilen wir Ihnen mit, dass die Datenerhebung zur 

Kommunikation mit Ihnen, Abgabe von Angeboten, Abrechnung von Leistungen oder zur Erfüllung 

von Verträgen erfolgt. Diese Daten haben Sie uns mitgeteilt. Der Gesetzgeber hat vielfältige 

Aufbewahrungspflichten und ‐fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die 

entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 

erforderlich sind. Sofern Daten hiervon nicht erfasst sind, werden sie gelöscht, sobald sie für den 

Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergeben. Die über Sie gespeicherten Daten entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. 

Wir hoffen, dass wir mit den vorstehenden Ausführungen Ihre Fragen hinreichend beantworten 
konnten. Informieren Sie uns bitte, falls Daten unrichtig sind. 

Sie haben das Recht, sich bei der für uns zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 

………………..(Name, Adresse, E-Mail) zu beschweren, falls Sie der Meinung sind, dss die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 

  

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

  

Mit freundlichen Grüßen      Anlage 
  

 



Betroffenenrechte in Art. 
12-22 DGSVO, 32-37 BSDG 

 4. Information, Auskunft, Löschung  

 

 Betroffene haben Anspruch auf Korrektur unrichtiger 

Daten 

 Betroffene können Löschung verlangen, wenn 

 Zweck entfallen ist, Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, 

Einwilligung widerrufen wurde  

 Aber Achtung bei gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

 Betroffene dürfen selbst bei zulässiger Direktwerbung 

widersprechen – dann ist die Werbung nicht mehr 

zulässig 

 



Betroffenenrechte 

 4. Information, Auskunft, Löschung – was will 

die Aufsicht? 

 Werden Betroffene transparent und in leicht 

zugänglicher Form (verständlich) informiert?  

 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  

 Zweck / Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung  

 Dauer der Speicherung / Kriterien für Speicherdauer  

 Hinweis auf Rechte der Betroffenen (Auskunft, 

Berichtigung, Löschung …)  

 Ggs. Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung  

 Recht auf Beschwerde an Aufsichtsbehörde  

 



Betroffenenrechte 

 4. Information, Auskunft, Löschung – was will 

die Aufsicht? 
 

 Wie werden die Rechte der Betroffenen sichergestellt? 

Gibt es geregelte Abläufe im Unternehmen? Wer ist 

zuständig?  

 Hier : Bedeutung des Verfahrensverzeichnisses  

 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



Technischer Datenschutz 

 5. Datenschutz durch Technikgestaltung und 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen  

 Werden technische und/oder organisatorische 

Maßnahmen getroffen, um eine angemessenes 

Schutzniveau zu gewährleisten (Datensicherheit);  

 Werden Daten pseudonymisiert oder verschlüsselt?  

 Gibt es für IT-Anwendungen ein dokumentiertes Rollen- 

und Berechtigungskonzept?  

 Wird sichergestellt, dass bei Änderungen oder 

Neuentwicklungen von Produkten / Dienstleistungen die 

Anforderungen des Datenschutzes berücksichtigt 

werden? 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



Auftragsverwaltung 

 6. Verträge prüfen (externe Dienstleister)  

 Gibt es Verträge mit externen 

Auftragsdatenverarbeitern und sind diese 

rechtskonform (Art. 26-28 DSGVO)?  

 Werden Anweisungen an ADV (externe Dienstleister) 

dokumentiert?  

 Werden ggfs. Daten ins Ausland übermittelt und werden 

die hierfür notwendigen Voraussetzungen erfüllt?  

 
 Problematisch DV außerhalb EU / ACHTUNG: CLOUD 



Roter Faden als Einstieg  

 DSGVO – Warum eigentlich „jetzt auf einmal“? 
 Was ist anders als vorher-Überblick 

 Welche Daten werden eigentlich geschützt? 

 Was will man als Chef/in von mir? 

 1. Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Wer? 

 2. Bestandsaufnahme: Muss ich meine Geschäftsvorfälle beschreiben -  
Verarbeitungsverzeichnisse machen? 

 3. Brauche ich Zustimmungserklärungen meiner Kunden? 

 4. Welche Betroffenenrechte haben Kunden und Mitarbeiter? 

      Information, Auskunft, Löschung 

 5. Technischer Datenschutz 

 6. Auftragsverwaltung 

 7. Meldepflichten 

 



Meldepflichten ( Art. 33, 34 
DSGVO) 

 8. Meldepflichten  

 Jede (!) Verletzung ist Datenschutzaufsicht zu 

melden, wenn Risiko für Freiheit/ Rechte der Betroffenen 

 Meldung unverzüglich (möglichst innerhalb von 72 

Stunden) nach Bekanntwerden 

 Dokumentationspflicht einschließl. Auswirkung und 

Abhilfemaßnahmen 

 Bei hohem Risiko unverzügliche Benachrichtigung der 

betroffenen Person 

 Gibt es im Unternehmen dazu einen organisierten 

Prozess zur Meldung von Datenpannen? 

 Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt und dieser inkl. 

Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde gemeldet? 



Maßnahmeplan bis 
25.5.2018 

 Bestandsaufnahme durch Chef/in 

 Datenschutzbeauftragter nötig? 

 Wenn ja; ernennen, Aufnahme im Impressum mit 

eigener E-Mail-Anschrift 

 Impressum: Datenschutzerklärung anpassen! 

 Handlungsbedarf ermitteln  

 vor allem: wo sind Verfahrensverzeichnisse nötig 

 Einwilligungserklärungen von Kunden nötig? 

 Datensicherheit prüfen 

 Organisation von Meldepflichten, wenn Datenpanne   

 Prüfung: Sind Vertragsbeziehungen mit Dritten betroffen?  



Maßnahmeplan –zumindest 
anfangen…. 

 Verfahrensverzeichnisse schreiben 

 Festlegen, wie mit Informationspflichten, 

Auskunftspflichten umgegangen werden soll 

 Löschungskonzept überlegen und umsetzen  

 Anpassung IT-Sicherheit 

 Z.B. Server sichern 

 Zugangsberechtigungen prüfen, festlegen – wer hat 

welches Paßwort? 

 Abschluss einer Cyber-Versicherung? 

 …. 



Hilfreiche Links 

 Text DSGVO mit allen Auslegungshilfen:  

 https://dsgvo-gesetz.de  
 

 ZDH – Das neue Datenschutzrecht  

 http://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-
und-recht/datenschutz 

 Ausführliche Hinweise / Muster für 
Verfahrensverzeichnisse:  

 https://www.bitkom.org/NP-Themen/NP-
Vertrauen-Sicherheit/Datenschutz/FirstSpirit-
1496129138918170529-LF-
Verarbeitungsverzeichnis-online.pdf  

http://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz
http://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz
http://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz
http://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz
http://www.zdh.de/fachbereiche/organisation-und-recht/datenschutz


Hilfreiche Links 

 Muster-Vertrag Auftragsdatenverarbeitung mit 
Anmerkungen:  

 https://www.bitkom.org/NP-Themen/NP-
Vertrauen-Sicherheit/Datenschutz/EU-
DSG/170515- Auftragsverarbeitung-Anlage-
Mustervertrag-online.pdf  

 Kurzpapiere / Arbeitshilfen der 
Landesbeauftragten Datenschutz Nds.  

 http://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/dsgv
o/anwendung_dsgvo_kurzpapiere/ds-gvo--- 
kurzpapiere-155196.html  



Hilfreiche Links 

 Neues Arbeitnehmerdatenschutzrecht nach 
DSGVO und BDSG neu  

 https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/arb
eitnehmerdatenschutz-neue-regeln-im-
bundesdatenschutzgesetz_76_412378.html 



Hilfreiche Links 

 Neues Arbeitnehmerdatenschutzrecht nach 
DSGVO und BDSG neu  

 https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/arb
eitnehmerdatenschutz-neue-regeln-im-
bundesdatenschutzgesetz_76_412378.html 



Datenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


